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Die wichtigsten die Körperschaftsteuer
betreffenden Modifizierungen

Das Parlament hat am

26. Februar 2010 im Zusammenhang

mit der Verabschiedung des neuen

Bürgerlichen Gesetzesbuches die

Modifizierung gewisser Gesetze des

Finanzwesens durch das Gesetz XII.

aus dem Jahre 2010 verabschiedet.

Das neue Gesetz beinhaltet unter

anderem die folgende Änderung:

Ab 15. Mai 2010 werden die Regeln

der Abzugsfähigkeit von Subventionen

an Ausländer und an Personen, die

nach dem Standort der

Betriebsführung als Ausländer gelten,

verschärft. Nach dem am

1. Januar 2010 gültigen Stand der

Regelung gelten die im Steuerjahr

gewährten Subventionen,

Zuwendungen und Mittel ohne

Rückzahlungspflicht, übernommene

Verbindlichkeiten und Dienstleistungen

ohne Gegenwert unter bestimmten

Voraussetzungen als Kosten im

Interesse der Unternehmenstätigkeit,

wenn die Republik Ungarn mit dem

Zielland der Zuwendung ein

Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung abgeschlossen

hat.

Diese Regelung wird ab dem

15. Mai 2010 so modifiziert, dass bei

einer ungarischen Gesellschaft auch

solche o.g. Zuwendungen an Personen

in einem Land mit

Doppelbesteuerungsabkommen nicht

als Kosten im Interesse der

Unternehmenstätigkeit angesehen

werden können.

Zusammengefasst kann man sagen,

dass die o.g. kostenlosen

Zuwendungen an ausländische

Gesellschaften nach der neuen

Regelung nicht mehr als abzugsfähige

Zuwendungen von der

Besteuerungsgrundlage der leistenden

ungarischen Gesellschaft abgezogen

werden können.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam

machen, dass die Subventionen für

Film- und darstellende Kunst

rückwirkend ab 1. Januar 2010 wieder

als Kosten anerkannt und abgezogen

werden können.

Falls Sie noch Fragen zu den oben

dargestellten Sachverhalten haben,

wenden Sie sich bitte an Frau Gabriella

Erdős (Tel: +36 1 461 9130, E-Mail:

gabriella.erdos@hu.pwc.com) oder an

Frau Virág Lipták (Tel: +36 1 461 9523,

E-Mail: virag.liptak@hu.pwc.com).
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